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Berlin. Mancher hätte wohl lieber, dass es
im Winter nicht schneit. Dann müsste er
nicht sorgfältig seiner Wegeräumpflicht
nachzukommen. Sie trifft nicht nur Hausei-
gentümer – auch Mieter können verantwort-
lich sein. Schnee und Glätte vor der Tür müs-
sen beseitigt werden – und zwar noch bevor
der Berufsverkehr einsetzt. Langschläfer
kann ein Versäumnis also teuer zu stehen
kommen: Stürzen Passanten auf vereisten
Wegen vor der Haustür, drohen Schadener-
satz- und Schmerzensgeldansprüche.
� So ist die Rechtslage: Grundsätzlich

muss der Eigentümer sein Grundstück von
Schnee und Glätte befreien. „Alle Wege,
auf denen Besucher häufig laufen – etwa zur
Haustür, zum Parkplatz, Müllcontainer oder
Briefkasten – sind bei Schneefall frei zu
schippen“, erklärt Ulrich Ropertz vom Deut-
schen Mieterbund in Berlin. An das Grund-
stück angrenzende Bürgersteige müssen als
öffentliche Wege an sich von den Gemein-
den geräumt und gestreut werden. In aller
Regel wälzen diese die Arbeit aber auf die
Anlieger ab – per Bestimmung in den Stra-
ßenreinigungssatzungen.
� Räumpflicht übertragen: Eigentümer

müssen aber nicht in jedem Fall persönlich
die Schneeschaufel zur Hand nehmen: Ge-
rade in Mehrfamilienhäusern oder Woh-
nungsanlagen wird häufig ein professionel-
ler Winterdienst oder ein Hausmeister einge-
schaltet. Und auch auf Mieter können die
Winterpflichten übertragen werden. „Ob
Mieter den Winterdienst übernehmen müs-
sen, ergibt sich aus dem Mietvertrag“, er-
klärt Ropertz. „Und wie die Räum- und
Streupflichten unter mehreren Mietern –
etwa in Mehrfamilienhäusern – aufgeteilt
werden, steht in der Hausordnung.“

Vollständig befreien kann sich ein Eigen-
tümer von seiner Verantwortung aber nicht.
Nach Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs muss er sich vergewissern, dass die
zum Schippen verpflichteten Personen ihre

Arbeit auch tatsächlich ausführen (Az.: VI
ZR 126/07). Im Einzelnen müssen die vor
Ort Verantwortlichen bei Schneefall räu-
men und bei Glätte darüber hinaus mit „ab-
stumpfenden Mitteln“ wie Granulat, Roll-
splitt oder Sand streuen. „Die Verwendung
von Salz und anderen auftauenden Stoffen
ist in den allermeisten Gemeinden verbo-
ten“, fügt Alexander Wiech vom Eigentü-
merverband Haus & Grund in Berlin hinzu.
� Von 7 bis 20 Uhr: Die örtliche Satzung re-

gelt, von wann bis wann die Bürgersteige zu
räumen sind. Ist das nicht der Fall, können
sich Eigentümer und Mieter an der Recht-
sprechung orientieren. Laut einem
Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz
beginnt die Räum- und Streupflicht gegen
7 Uhr mit Beginn des „allgemeinen Ver-
kehrs“ (Az.: 5 U 101/08) und endet einem Ur-
teil des Bundesgerichtshofs zufolge gegen
20 Uhr (Az.: VI ZR 125/83). An Sonn- und
Feiertagen kommen die Gerichte Langschlä-
fern entgegen. Die Schneeräumpflicht be-

ginnt dann laut dem Mieterbund etwa ein
bis zwei Stunden später. Für einen Zei-
tungsboten, der schon um 5 Uhr in der
Früh kommt, muss also nicht eigens ge-
räumt werden.

Wer aber schon vorbildlich am frühen
Morgen fleißig war, kann sich nicht unbe-
dingt den ganzen Tag auf seinen Lorbeeren
ausruhen. Bei Dauerschneefall muss wieder-
holt geschippt werden, urteilte der Bundes-
gerichtshof in einem Fall (Az.: VI ZR 49/83).
Nach einer Entscheidung des Landgerichts
Bochum reicht es aber aus, wenn mittags
nachgeräumt wird (Az.: 2 O 102/04). Deut-
lich mehr Anstrengungen werden bei Glatt-
eis verlangt: Das Oberlandesgericht Mün-
chen hält Streumaßnahmen in dreistündi-
gem Abstand für vertretbar, sofern das
Streugut zwischenzeitlich seine Wirkung
verloren hat (Az.: 1 U 3329/08). Für Urlau-
ber, Berufstätige oder Kranke kann das zu ei-
ner organisatorischen Herausforderung wer-
den. Sie müssen grundsätzlich für eine Ver-
tretung sorgen.
� So breit muss der freie Weg sein: Auf

Bürgersteigen ist eine 100 bis 120 Zentime-
ter breite Schneise zu räumen - zwei Passan-
ten müssen aneinander vorbei gehen kön-
nen, entschied der Bundesgerichtshof (Az.:
III ZR 8/03). "Bei Wegen auf Privatgrundstü-
cken reicht dagegen ein 50 Zentimeter brei-
ter Streifen", sagt Wiech.
�Nicht immer gibt es Schadenersatz: Spa-

ziergänger sollten sich nicht darauf verlas-
sen, dass ein Sturz bei Schnee und Eis auto-
matisch zu einem Geldsegen führt. "Wenn
der Passant nicht aufmerksam oder die
Glätte offensichtlich ist, und es besteht even-
tuell sogar die Möglichkeit, einen anderen
Weg zu nehmen, muss er ein Mitverschul-
den gegen sich gelten lassen", erklärt Chris-
tian Meyer von der Verbraucherzentrale
Schleswig-Holstein in Kiel. Ein Schadener-
satzanspruch werde dann um die jeweilige
Mitverschuldensquote gekürzt - ein biss-
chen Eigenverantwortung wird also von al-
len Beteiligten erwartet.

Celle·Oldenburg (tmn). Den Einbau eines
Holzofens in der Wohnung überlassen Heim-
werker aus Versicherungsgründen bes-
ser dem Fachmann. Denn setzt ein nicht
sachgemäß installiertes Rohr das Zimmer in
Brand, muss die Versicherung dem Eigentü-
mer den Schaden nicht erstatten. Das
geht aus einem Urteil des Oberlandesge-
richts Celle hervor, auf das die Rechtsan-
waltskammer Oldenburg hinweist (Az.: 8 U
40/09).

Der Eigentümer hatte einen Ofen etwa 50
Zentimeter unter einer Dachschräge einge-
baut. Das Rohr zog er durch eine Rigips-
Wand, die mit Holz-Verlattung befestigt
war. Der Abstand des Rohres zur Verklei-
dung betrug zwischen 12 und 20 Zentime-
tern. Diese fing später Feuer, was die Woh-
nung verwüstete. Die Gebäudeversiche-
rung muss nicht zahlen, entschieden die
Richter. Der Mann habe unverantwortlich
gehandelt, als er den Ofen ohne Einhaltung
der Sicherheitsabstände installierte – das sei
grob fahrlässig gewesen.

VERKAUFEN & KAUFEN

Westerstede (tmn). Auch im vergangenen
Sommer hat das Grillen Streithähne vor Ge-
richt gebracht. Das Amtsgericht Wester-
stede fasste einen Beschluss, nach dem das
Grillen einem Mann nur zweimal im Monat
zugestanden wurde – insgesamt seien zehn-
mal im Jahr zulässig (Az.: 22 C 614/09). Auf
den Fall weist die „Neue Juristische Wo-
chenschrift“ hin. Den Nachbar und Kläger
störte der Rauch aus dem feststehendem
Grillkamin des Nachbarn neun Meter ent-
fernt von der Grundstücksgrenze. Die ver-
gleichsweise große Entfernung führte in
dem Fall allerdings dazu, dass die Richter
mehr zuließen, als der Nachbar forderte – er
wollte, dass der Nachbar nur einmal im Mo-
nat grillen dürfe.

Auch einer Pflicht, das Grillen immer 48
Stunden vorher den Nachbarn bekanntzuge-
ben, erteilten die Amtsrichter eine Absage:
Eine solche Verpflichtung nehme dem Gril-
len die ihm innewohnende Spontaneität.
Das Grillen ist im Sommer ein häufiger Zank-
apfel zwischen Nachbarn.

Berlin (tmn). Statt einer herkömmlichen
Lichterkette sollte für die Weihnachtsdeko-
ration ein Exemplar mit LED-Leuchten ver-
wendet werden. Das empfiehlt die Deutsche
Energie-Agentur dena in Berlin. Auf diese
Weise ließen sich Strom und Geld sparen:
Bereits zwei knapp zehn Meter lange Licht-
schläuche mit herkömmlichen Glühlämp-
chen verursachten in rund sechs Wochen
Stromkosten von rund 30 Euro. Wer stattdes-
sen LED-Leuchten verwendet, zahle nicht
mal ein Fünftel davon. Die Experten haben
für ihre Berechnungen einen vergleichs-
weise hohen Strompreis von 21 Cent pro Ki-
lowattstunde sowie eine Betriebszeit von 12
Stunden pro Tag angenommen.

Bremen (fr). Zum Bürgerpark geht man nur
wenige Minuten am Fleet entlang. Das
Stadtzentrum liegt in Sichtweite. Hier im
„Neuen Parkviertel“ entsteht das Haus
„City-Ambiente“ mit zwei repräsentativen
Entrees, denen jeweils 17 Eigentumswoh-
nungen zugeordnet sind.

Mit dem Bau wurde jetzt begonnen. Die
Hälfte der Wohnungen haben schon Käufer
gefunden. Laut des Anbieters Bauatelier
Nord werde nicht nur die neue Energiespar-
norm (EnEV) 2009 erfüllt, sondern darüber
hinaus die Energieeffizienz-Klasse 70 er-
reicht. So komme der Bauherr in den Ge-
nuss zinsgünstiger Finanzierungsmittel.
Dies und die niedrigen Heizkosten seien so-
wohl für Eigennutzer als auch für Kapitalan-
leger von steigender Bedeutung.

Das Planungskonzept beinhaltet laut Ar-
chitekt Albert Jo Meyer große Drei- und
Vier-Zimmer-Wohnungen mit zwei Bädern
– das größere Bad jeweils mit viel Licht von
außen. Transparenz zeichnet die Grund-
risse ebenso aus wie fließende Raumüber-
gänge. Im Bereich Wohnraum-Küche kann
sich der Bauherr individuell entscheiden –
von der Küche als Wohnraumerweiterung
bis hin zur kompletten Abtrennung. Breite,
bodentiefe Fenster öffnen sich zu den gro-
ßen Südbalkonen. Abgeschirmt durch das
Gebäude kann man in der ruhigen Garten-
lage den Weitblick genießen – auf die
Domtürme und die Baumkronen des nahen
Parks.

Die oberen Wohnungen verfügen über
zwei Dachterrassen auf unterschiedlichen
Ebenen. Die Ausstattung entspreche, so der
Bauträger, den Wünschen anspruchsvoller
Kunden. Beliebt sei die direkte Verbindung
der geräumigen Bäder mit dem Schlafteil
und Ausstattungsdetails wie bodengleiche
Dusche, großformatige helle Fliesen, Fußbo-
denerwärmung, beheizbare Handtuchhal-
ter und massives Eichenparkett in den be-
sonders großen Wohnräumen. Das Sicher-
heitskonzept beinhaltet eine Videosprech-
anlage mit Farbmonitor, Sicherheitsbe-
schläge an der Wohnungstür und abschließ-
bare Fenstergriffe.

Über einen elegant gestalteten Lift sind
die Tiefgarage und alle Wohnungen er-
reichbar. Das Unternehmen weist auf die
überdurchschnittlichen Schallschutzmaß-
nahmen hin. Dank der Barrierefreiheit aller
Wohnungen bietet sich die Möglichkeit,
hier bis ins hohe Alter zu wohnen. Drei-Zim-
mer-Wohnungen werden ab 136700 Euro

angeboten, größere mit 90 Quadratmeter ab
180500 Euro. Vier-Zimmer-Wohnungen be-
ginnen mit 229700 Euro, die Wohnungen
ganz oben mit zwei Ebenen und zwei Dach-
terrassen (vier bis fünf Zimmer) sind ab
309800 Euro erhältlich. Als besonderer
Service werden die Inzahlungnahme von

Altimmobilien sowie für Vermieter eine
Mietgarantie angeboten. Eine zusätzliche
Makler-Courtage fällt nicht an, die Zahlung
erfolgt bei Bezug.

Musterwohnungen können heute und
morgen jeweils von 14 bis 17 Uhr in der
Ricarda-Huch-Straße 9 besichtigt werden.

Informationen und Prospekte zu diesen und
anderen Bauvorhaben – auch Stadtwohnungen
und -häuser nahe Werdersee – sind beim beauf-
tragten IVD-Makler Hans Schlüter unter der
Telefonnummer 04 21 /201 60 14 (täglich bis
18 Uhr) erhältlich. Bilder und Details gibt es
im Internet: www.bauatelier-nord.de

Berlin (tmn). Angehende Hauseigentümer
sollten den Bauvertrag vor dem Unterschrei-
ben auf unzulässige Klauseln prüfen. Ab
und zu seien einzelne Passagen der Ver-
träge nicht rechtens, warnt der Verband
Privater Bauherren. Nicht zulässig sei zum
Beispiel eine Klausel, in der die beauftragte
Baufirma das alleinige Hausrecht auf der
Baustelle hat. Damit hätte der Bauherr kei-
ne Möglichkeit zu prüfen, ob alle Bauleistun-
gen vertragsgemäß ausgeführt werden.

München (tmn). Die meisten Verbraucher in
Deutschland wollen Öko-Strom. Das ergab
eine repräsentative Umfrage des Instituts
TNS Infratest in München. Demnach möch-
ten 92 Prozent der Befragten ihren Strom
aus umweltschonenden Energiequellen be-
ziehen. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) ist
auch bereit, etwas mehr dafür zu bezahlen.

So haben mehr als 90 Prozent der Hausei-
gentümer laut Infratest schon in energieeffi-
ziente Geräte oder Baumaßnahmen inves-
tiert oder haben das zumindest vor.

Dazu gehören die Isolierung von Hei-
zungsrohren, der Einbau von Wärmeschutz-
fenstern oder eine Dachdämmung. Dage-
gen sind aufwendige Investitionen in ener-

gieeffiziente Heizungssysteme und Ener-
giegewinnungsanlagen noch Ausnahmen:
Erst 16 Prozent der befragten Eigentümer
gewinnen ihren Strom durch erneuer-
bare Energiequellen, zum Beispiel durch
eine Solaranlage. Für die Studie wurden
rund 1000 Haushalte im zweiten Quartal
2009 befragt.
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Auf dem Rutschweg
Schippen und streuen im Winter: Auf Bürgersteigen ist bis zu 120 Zentimeter breite Schneise zu räumen

Holzofen installiert
besser der Fachmann

Beständige Baustoffe: Verblendziegel, Zinkflächen, Glas und Edelstahl bestimmen das Bild der Fassaden (hier die Südseite). FOTO: BAUATELIER NORD

Bonn (tmn). Wohnungseigentümer sollten
sich wegen der anstehenden Verjährung
den 31. Dezember rot im Kalender anstrei-
chen. Denn mittlerweile betrage die Ver-
jährungsfrist für Ansprüche nur noch drei
Jahre – spätestens Ende 2009 müssen also
alle Forderungen angemeldet sein, die 2006
entstanden sind. Darauf weist der Verein
Wohnen im Eigentum in Bonn hin. Finan-
zielle Ansprüche gehen sonst verloren.
Denn die Dreijahresfrist beginnt am Ende
des Jahres zu laufen, in dem der Anspruch
entstanden ist.

Beispiele für Ende 2006 verjährende An-
sprüche seien 2006 fällig gewordene Haus-
gelder, Sonderumlagen oder Forderungen
aus Betriebskosten- und sonstigen Jahresab-
rechnungen, zählt der Verein auf. Wer eine
Wohnung vermietet und noch auf Mieten
aus dem Jahr 2006 wartet, sollte bis Jahres-
ende ein Mahnverfahren einleiten, falls das
nicht schon geschehen ist.

Mehr Zeit hätten Verwaltungen und Woh-
nungseigentümergemeinschaften, wenn es
um die Beseitigung von Baumängeln geht –
je nach Vertrag verjähren sie nach vier oder
fünf Jahren. Außerdem ist hier das Abnah-
medatum der Stichtag, nicht der 31. Dezem-
ber. Um die Verjährung zu vermeiden,
reicht eine schriftliche Mahnung nicht aus.
Die Ansprüche müssen gerichtlich geltend
gemacht werden, etwa durch Einleiten ei-
nes Mahnverfahrens.
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Grillen zieht Nachbarn
häufig vor GerichtAuch wenn es schwerfällt: Der Weg zum Haus

muss trotz Kälte und Nässe frei sein.  FOTO: TMN

Strom sparen bei der
Weihnachtbeleuchtung

Begehrte Nachbarschaft
Objekt der Woche: Der Bürgerpark und die City / Letzte Baulücke im „Neuen Parkviertel“ wird geschlossen

Bauvertrag auf
Klauseln prüfen

Viele Verbraucher wünschen sich Öko-Strom
Umfrage: 92 Prozent möchten umweltschonende Energie beziehen

Verjährungsfrist
für 2006 läuft ab
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